



Visum zum Erlernen der deutschen Sprache in Deutschland

(„Deutsch als Fremdsprache“)

��





�SONDZEICHEN 140 \f "Wingdings"�� Allgemeines: 

��

Die angestrebten Deutschkurse müssen eine Unterrichtszeit von mindestens 20 Wochenstunden umfassen. 

��





�SONDZEICHEN 141 \f "Wingdings"�� Bei der Beantragung des Visums sind die folgenden Unterlagen vorzulegen:

��

- drei Visumsanträge, vollständig ausgefüllt und unterschrieben, je mit einem neuen Passfoto versehen

- kubanischer Reisepass, der mindestens noch sechs Monate gültig sein muss

- Einladung mit Kostenübernahmeerklärung ( Verpflichtungserklärung gem. §§ 82-84 Ausländergesetz) für 

  den gesamten Aufenthaltszeitraum in Deutschland,

- Nachweis einer Krankenversicherung

- Bescheinigung der Sprachschule über den belegten Deutschkurs mit Angabe der Dauer und Wochen-

  stundenzahl

- Gebühren in US-Dollar (ca. 20 -25 US$ je nach Wechselkurs)

��





( Die Botschaft leitet die Anträge an die zuständige Ausländerbehörde in Deutschland weiter. 

��

Bitte beachten Sie:



Die Botschaft kann nur vollständige Anträge entgegennehmen.

Die Botschaft kann das Visum erst erteilen, wenn die Zustimmung der Ausländerbehörde vorliegt. 

Die Botschaft hat keinen Einfluß auf die Bearbeitungszeit in der Ausländerbehörde.

Für die Erteilung des Visums ist eine Flugbuchung nachzuweisen.

Das Visum wird in der Regel für 90 Tage erteilt und gilt nur für Deutschland. Nach der Einreise ist eine Vorsprache bei der Ausländerbehörde erforderlich, damit das Visum verlängert werden kann.

Auskunft unter: Tel.: 33 31 88 und e-mail: visa@deutschebotschaft-havanna.cu.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Ausreisegenehmigung sind die kubanischen Behörden zuständig.
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�SONDZEICHEN 227 \f "Symbol"�� Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Kuba, Stand: November 2002


